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RS OGH 1991/5/16 6Ob542/91,
8Ob75/20t

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.05.1991

Norm

MRG §30 Abs3

Rechtssatz

Wer durch erbrechtlichen Vorgang das Verfügungsrecht über eine bereits vermietete Wohnung erwirbt, muß den Rest

der zehnjährigen Sperrfrist ebenso einhalten, wie dies den Erblasser betroffen hätte.
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